
geänderter Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Punkt ergänzt: 
 

4. Im Rahmen der Erarbeitung des Satzungsbeschlusses ist sicherzustellen, dass 
Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen derzeit bereits vorhandener baulicher und 
sonstiger Anlagen allgemein grundsätzlich  zulässig bleiben. 

 


